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MERKE

Bei einem Wechsel der Gewinnermittlungsart muss sichergestellt werden, dass Betriebseinnahmen und
Betriebsausgaben weder doppelt noch gar nicht erfasst werden. Dies fÅhrt zu Hinzurechnungen oder Ab-
rechnungen.

Bei einem �bergang zum BV-Vergleich ist eine ErÇffnungsbilanz zu erstellen. Wird der Betrieb
ver�ußert, ist eine Ver�ußerungs- oder Aufgabebilanz zu erstellen. Die WirtschaftsgÅter sind
mit dem Wert zu bewerten, der sich ergibt, wenn von Anfang an der Gewinn durch BV-Vergleich
ermittelt worden w�re (H 4.6 EStH „Bewertung von WirtschaftsgÅtern“). Nicht abnutzbare Wirt-
schaftsgÅter sind mit dem Wert lauf Anlageverzeichnis einzustellen, R 4.6 Abs. 1 Satz 6 EStR.

Wird zur Einnahmen-�berschuss-Rechnung Åbergegangen, sind die Positionen in der letzten Bi-
lanz (Schlussbilanz) zu prÅfen.

Zu prÅfen ist, ob sich eine Bilanzposition auf den Gewinn auswirken darf und ob sich eine Ge-
winnauswirkung

3 bereits im Rahmen der bisherigen Gewinnermittlungsart ergab

oder

3 im Rahmen der kÅnftigen Gewinnermittlungsart eintreten wird.

Es ergeben sich folgende MÇglichkeiten:

TAB. 4: Wechsel der Gewinnermittlungsart

§ 4 Abs. 3 EStG zu § 4 Abs. 1 EStG § 4 Abs. 1 EStG zu § 4 Abs. 3 EStG

Hinzurechnung
(insgesamt
GewinnerhÇhung
erforderlich)

§ 4 Abs. 3 EStG:
bisher keine GewinnerhÇhung oder
Gewinnminderung eingetreten
§ 4 Abs. 1 EStG:
kÅnftig auch keine GewinnerhÇhung mehr
oder erneute Gewinnminderung
Beispiel: Warenforderungen (keine
GewinnerhÇhung); aktiver RAP, etwa Dam-
num (erneute Gewinnminderung)

§ 4 Abs. 1 EStG:
bisher keine GewinnerhÇhung oder
Gewinnminderung eingetreten
§ 4 Abs. 3 EStG:
kÅnftig auch keine GewinnerhÇhung mehr
oder erneute Gewinnminderung
Beispiel: Kundenanzahlung, Waren-
schulden

Abrechnung
(insgesamt
Gewinnminderung
erforderlich)

§ 4 Abs. 3 EStG:
eingetretene GewinnerhÇhung oder
fehlende Gewinnminderung
§ 4 Abs. 1 EStG:
erneute GewinnerhÇhung oder keine
Gewinnminderung
Beispiel: Warenschulden (fehlende Ge-
winnminderung);
passiver RAP wegen erhaltener Vorausleis-
tungen (erneute GewinnerhÇhung)

§ 4 Abs. 1 EStG:
eingetretene GewinnerhÇhung oder
fehlende Gewinnminderung
§ 4 Abs. 3 EStG:
erneute GewinnerhÇhung oder keine
Gewinnminderung
Beispiel: Warenforderungen (erneute Ge-
winnerhÇhung);
aktiver RAP wegen geleisteter Vorausleis-
tungen (fehlende Gewinnauswirkung)

Korrekturbetrag ist im ersten Jahr des BV-Vergleichs zu er-
fassen.
Der Korrekturbetrag kann gleichm�ßig auf
zwei bis drei Jahre verteilt werden. Dies
gilt nicht bei Ver�ußerung oder Aufgabe
des Betriebs, siehe R 4.6 Abs. 1 EStR. Der
Korrekturbetrag gehÇrt bei Ver�ußerung
oder Aufgabe des Betriebs zum laufenden
Gewinn, H 4.5 Abs. 6 EStH „�bergangs-
gewinn“

ist im ersten Jahr der Einnahmen-�ber-
schuss-Rechnung zu erfassen.
Eine Verteilung ist nicht mÇglich, siehe H
4.6 EStH „Keine Verteilung des �bergangs-
gewinns“. Jedoch wird auf Antrag eine Er-
fassung in dem Jahr zugelassen, in dem
sich die Betriebsvorg�nge tats�chlich aus-
wirken, siehe H 4.6 EStH „Gewinnberichti-
gungen beim Wechsel der Gewinnermitt-
lungsart, 2. Strich“

8. Technik der Ermittlung der EinkÅnfte
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Dies ist eine Neuregelung durch das Steuervereinfachungsgesetz 2011 v. 1. 11. 2011, BGBl I
2011 S. 2131, die auf Aufgaben nach der VerkÅndung des Gesetzes anzuwenden ist (vgl. § 52
Abs. 34 EStG). Sie soll verhindern, dass durch eine allm�hliche Betriebsaufgabe in diesen F�llen
eine Versteuerung der stillen Reserven durch das Finanzamt nicht mehr mÇglich ist. Insbesonde-
re wird durch die �bernahme der bisherigen Verwaltungsmeinung (R 16 Abs. 5 Satz 9 ff. EStR) in
das Gesetz der Eintritt der Festsetzungsverj�hrung verhindert.

Denn aufgegeben ist ein verpachteter oder ruhender Betrieb erst dann, wenn

3 die Aufgabe erkl�rt wird. Diese kann l�ngstens auf einen drei Monate zurÅck liegenden Zeitpunkt erkl�rt
werden. Ansonsten ist das Datum der Aufgabeerkl�rung maßgebend
oder

3 dem Finanzamt Tatsachen bekannt werden, aus denen sich ergibt, dass der Betrieb aufgegeben wurde.

Zu diesem Zeitpunkt sind die stillen Reserven zu versteuern, die zum Zeitpunkt der Betriebsauf-
gabe vorhanden waren.

10.5.4. Realteilung

Wird eine Personengesellschaft aufgelÇst und das GesellschaftsvermÇgen ver�ußert oder unter
den Gesellschaftern verteilt, liegt eine Betriebsaufgabe vor. Werden die vorhandenen Wirt-
schaftsgÅter im Zuge der AuflÇsung der Gesellschaft auf die einzelnen Gesellschafter aufgeteilt
und von diesen in deren – gegebenenfalls neu gegrÅndete – Betriebe eingebracht, sind die Åber-
gehenden (auch nur einzelne) WirtschaftsgÅter jedoch ausnahmsweise mit den Buchwerten
fortzufÅhren (Realteilung), vgl. § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG. Damit wird die Versteuerung der in den
WirtschaftsgÅtern ruhenden stillen Reserven vermieden.

BEISPIEL P Die Bilanz der AB-oHG zum 31. 12. 01 lautet (vereinfacht) wie folgt:

Aktiva Passiva

GrundstÅck 1 250.000 Kapital A 812.000

GrundstÅck 2 425.000 Kapital B 793.000

Maschinen 160.000 Verbindlichkeiten 408.000

Betriebs- und Gesch�ftsausstattung 80.000

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 414.000

Forderungen 679.000

Kasse 5.000

Summe 2.013.000 Summe 2.013.000

Folgende stillen Reserven sind vorhanden

GrundstÅck 1 167.000A

GrundstÅck 2 221.000A

Maschinen 73.000A

Betriebs- und Gesch�ftsausstattung 43.000A

A und B setzen sich zum 1. 1. 02 auseinander. A erh�lt das GrundstÅck 1, die Maschinen und die Vorr�te.
B erh�lt die restlichen VermÇgensgegenst�nde und die Schulden. Beide erÇffnen zugleich Einzelunter-
nehmen.

Einkommensteuer
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ABB. 6: Ertr�ge aus sonstigen Kapitalforderungen

§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG
= Erträge aus

Kapitalforderungen
gegenüber

Kreditinstituten

privaten
Kapitalforderungen

Kapitalforderungen
aus festverzinslichen

Wertpapieren
steuerlichen

Kapitalforderungen

Beispiele:

Sparbuch
Festgeld
Sparbriefe
Girokonto
Bausparvertrag

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Beispiel:

private Darlehenÿ

Beispiel:

Erstattungszinsen zur
Einkommenssteuer,
§ 223a AO

ÿ

Beispiele:

Bundesschatz-
briefe
Bundes-
obligationen

ÿ

ÿ

Erstattungszinsen nach § 233a AO zur Einkommensteuer w�ren nach ge�nderter Rechtspre-
chung des BFH nicht steuerbar, weil die Einkommensteuer gem�ß § 12 Nr. 3 EStG (siehe Punkt
8.4.3) nicht abziehbar ist (BFH, Urteil v. 15. 6. 2010 – VIII R 33/07, DStR 2010 S. 1829).

Durch das Jahressteuergesetz 2010 v. 8. 12. 2010, BGBl 2010 I S. 1768 wird die gÅnstige Recht-
sprechung fÅr alle nicht bestandskr�ftigen F�lle „ausgehebelt“. Die Steuerpflicht von Erstat-
tungszinsen gem. § 233a AO wird in § 20 Abs. 1 Nr. 7 Satz 2 EStG gesetzlich fÅr alle noch nicht
bestandskr�ftig festgesetzten Steuern angeordnet. Beim BFH sind verschiedene Verfahren an-
h�ngig, die die Steuerpflicht der Erstattungszinsen durch die Neuregelung zum Gegenstand ha-
ben. In einem (anderen) ADV-Verfahren hat der BFH sowohl einfachgesetzliche als auch verfas-
sungsrechtliche Bedenken gegen die gesetzliche Neufassung best�tigt und im zu entscheiden-
den Fall die Aussetzung der Vollziehung bewilligt (BFH, Beschluss v. 22. 12. 2011 – VIII B 146/11,
DStR 2912 S. 347). Bis zu einer endgÅltigen Entscheidung wird das Finanzamt die Erstattungs-
zinsen als EinkÅnfte aus KapitalvermÇgen erfassen.

HINWEIS

Gegen Einkommensteuerbescheide, in denen Erstattungszinsen versteuert werden, sollte Einspruch einge-
legt werden und die Aussetzung der Vollziehung beantragt werden.

Kommt es zu einer �nderung des Steuerbescheids zuungunsten des Steuerpflichtigen und wer-
den zuvor festgesetzte Erstattungszinsen gemindert und mÅssen zurÅckgezahlt werden, kÇn-
nen diese nach Auffassung der Verwaltung als negative Einnahmen aus KapitalvermÇgen im
Zeitpunkt des Abflusses angesetzt werden (LfSt Bayern v. 18. 2. 2011 – S 2252.1.1 – 6/2 St 32,
DStR 2011 S. 411). Entsprechend sieht dies bei Nachzahlungszinsen aus. Diese sind nach § 12
Nr. 3 EStG nicht abzugsf�hig. Werden nach �nderung eines Steuerbescheids solche Zinsen an
den Steuerpflichtigen zurÅckgezahlt, muss er diese daher auch nicht versteuern.

Steuerpflichtig sind auch Ertr�ge aus sonstigen Kapitalforderungen, bei denen die HÇhe der
RÅckzahlung oder des Entgelts von einem ungewissen Ereignis, wie etwa dem Stand des DAX,
abh�ngig ist (sog. Finanzinnovationen) steuerpflichtig gem. § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG. Kursgewinne
aus solchen Papieren sind nach § 20 Abs. 2 Nr. 7 EStG zu erfassen.

13. KapitalvermÇgen
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14.4. Die einzelnen Tatbest�nde

14.4.1. Unbewegliches VermÇgen

Hierzu rechnen gem. § 21 Abs. 1 Nr. 1 EStG insbesondere EinkÅnfte aus der Vermietung oder
Verpachtung von

3 GrundstÅcken,

3 Geb�uden,

3 Geb�udeteilen,

3 Schiffen, die in ein Schiffsregister eingetragen sind, und

3 Rechten, die den Vorschriften des bÅrgerlichen Rechts Åber GrundstÅcke unterliegen (z. B. Erbbaurecht,
Mineralgewinnungsrecht), aber auch aus Substanzausbeutungsvertr�gen; das sind Vertr�ge, durch die
der GrundstÅckseigentÅmer einem anderen zeitlich befristet und entgeltlich die Ausbeute von Boden-
sch�tzen wie beispielsweise Kies, Sand und Mineralien gestattet.

Als Einnahmen sind neben Miet- oder Pachtentgelten z. B. noch folgende Betr�ge denkbar:

3 Guthabenzinsen aus Bausparvertr�gen, sofern ein enger zeitlicher Zusammenhang mit der Errichtung
oder dem Erwerb eines Hauses besteht, insbesondere wenn der Bausparvertrag vor- oder zwischenfinan-
ziert ist (vgl. Punkt 13.11);

3 Erbbauzinsen

3 vom Mieter ersetzte Werbungskosten

3 Modernisierungs-, Bau- und andere ZuschÅsse aus Çffentlichen oder privaten Mitteln sowie Mieter-
zuschÅsse (vgl. R 21.5 EStR);

3 Entsch�digungsleistungen insbesondere von Mietern oder Versicherungsgesellschaften;

3 Umlagen, die der Mieter zu bezahlen hat, beispielsweise fÅr Heizung, Wasser, Strom, Straßenreinigung,
Entw�sserung, MÅllabfuhr, Beleuchtung,

3 die vereinnahmte Umsatzsteuer im Fall einer Option gem. § 9 UStG hin zu einer umsatzsteuerpflichti-
gen Vermietung.

Zu den in § 21 Abs. 1 Nr. 1 EStG genannten grundstÅcksgleichen Rechten rechnen z. B.

3 Erbbaurecht

3 Mineralgewinnungsrecht

3 Wohnungseigentum und Teileigentum nach dem Wohnungseigentumsgesetz,

3 Nießbrauch, dingliches Wohnrecht und sonstige Nutzungsberechtigungen.

14.4.2. Sachinbegriffe

Unter Sachinbegriff i. S. des § 21 Abs. 1 Nr. 2 EStG ist eine Vielzahl von beweglichen Sachen, die
eine wirtschaftliche Einheit bilden, zu verstehen, insbesondere die Betriebsverpachtung im Gan-
zen nach Aufgabeerkl�rung (vgl. R 16 Abs. 5 EStR und Punkt 10.5.3). Weitere Beispiele w�ren
eine Wohnungseinrichtung, eine Bibliothek oder ein Fuhrpark.

Die Vermietung einzelner beweglicher Sachen oder auch mehrerer gleichartiger beweglicher Sa-
chen, die keine wirtschaftliche Einheit bilden, fÅhrt nicht zu EinkÅnften i. S. des § 21 Abs. 1 Nr. 2
EStG; diese EinkÅnfte fallen vielmehr unter § 22 Nr. 3 EStG (mit Freigrenze von 256A).

14.4.3. �berlassung von Rechten

Hierzu gehÇren EinkÅnfte, die aus der zeitlich begrenzten �berlassung von Rechten aus den Be-
reich des schriftstellerischen, kÅnstlerischen oder gewerblichen Urheberrechts resultieren, z. B.

14. Vermietung und Verpachtung
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ABB. 8: Instandsetzung/Modernisierung nach drei Jahren nach Anschaffung

Aufwendungen fÅr Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen nach Ablauf von drei Jahren nach
Erwerb des Geb�udes und innerhalb der Drei-Jahres-Frist, wenn die 15%-Grenze unterschritten wird

Beachte: PrÅfung fÅr jeden Teil des Geb�udes (z. B. Wohnung) gesondert

fl fl fl

Neubau. Umbau,
Erweiterung, Mehrung

der Substanz, Sanie-
rung in Raten (sich
Åber maximal fÅnf
Jahre erstreckende

Gesamtmaßnahme;
inkl. der Maßnahmen
im Drei-Jahres-Zeit-
raum des § 6 Abs. 1

Nr. 1a EStG)

j�hrlich Åbli-
cherweise an-
fallende Kos-
ten, z. B. lau-
fende SchÇn-

heitsreparatu-
ren

restliche Aufwendungen

fl fl fl fl

Herstellungskosten
(Bagatellgrenze gem.

R 21.1 Abs. 2 EStR:
wenn Aufwendungen
£ 4.000A sind diese

auf Antrag sofort
abzugsf�hig

sofort
abzugsf�hige

Werbungs-
kosten

Kosten zur
Herstellung

der Betriebs-
bereitschaft

wesentliche Verbesserung oder
Standardhebung und Erweiterung

fl fl fl

Anschaffungs-
kosten, § 255
Abs. 1 Satz 1

HGB

ja nein

fl fl fl

Aufwendun-
gen fÅr zent-
rale Ausstat-
tungsmerk-

male

restliche
Aufwendun-

gen

fl fl fl

nachtr�g-
liche Her-
stellungs-

kosten

sofort ab-
zugsf�hige
Werbungs-

kosten

sofort ab-
zugsf�hige
Werbungs-

kosten

14.6.4.5. Beispiele

BEISPIEL P G. Stein erwirbt im Jahr 01 ein mit drei Wohnungen vermietetes Mehrfamilienhaus fÅr
700.000A. Noch in 01 erneuert er die Heizungsanlage (30.000A) und die gesamte Wasserinstallation
(20.000A). Die HeizkÇrper sind nunmehr erstmals mit Thermostatventilen versehen, die Wasserrohre
wurden mit grÇßerem Durchschnitt zur ErhÇhung des Wasserdurchflusses verlegt. Ebenfalls in 01 wird
in einer der Wohnungen der Teppichboden gegen Parkett- und FliesenbÇden ausgetauscht (4.000A) so-

Einkommensteuer
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14.6.6.4. ErhÇhte Absetzungen, Sonderabschreibungen

Sonderabschreibungen kÇnnen neben der „normalen“ Geb�ude-AfA i. S. des § 7 Abs. 4 und 5
EStG geltend gemacht werden. ErhÇhte Absetzungen treten an deren Stelle, kÇnnen also nicht
zus�tzlich beansprucht werden kÇnnen. Zurzeit sind dies:

3 ErhÇhte Absetzungen bei Geb�uden in Sanierungsgebieten und st�dtebaulichen Entwicklungsbereichen
nach § 7h EStG,

3 erhÇhte Absetzungen bei Baudenkmalen nach § 7i EStG.

14.6.7. Ferienwohnungen

Die Vermietung von Ferienwohnungen stellt einen Gewerbebetrieb dar, wenn die Ferienwoh-
nungen hotelm�ßig zur Vermietung angeboten werden. Dies setzt voraus, dass

3 die Wohnung fÅr die FÅhrung eines Haushalts voll eingerichtet ist (MÇbel, W�sche, Geschirr),

3 die Wohnung in einem reinen Feriengebiet im Verband mit einer Vielzahl gleichartig genutzter Woh-
nungen liegt, die eine einheitliche Wohnanlage bilden,

3 die Werbung fÅr die kurzfristige Vermietung der Wohnung an laufend wechselnde Mieter und die Ver-
waltung der Wohnung von einer fÅr die einheitliche Wohnanlage bestehenden Feriendienstorganisation
durchgefÅhrt wird, und

3 die Wohnung jederzeit zur Vermietung bereitgehalten wird, was voraussetzt, dass Personal anwesend
ist, das mit den Ferieng�sten Mietvertr�ge schließt und abwickelt und dafÅr sorgt, dass die Wohnung in
einem Ausstattungs-, Erhaltungs- und Reinigungszustand ist und bleibt, der die sofortige Vermietung
zul�sst.

In diesem Fall liegen EinkÅnfte aus Gewerbebetrieb nach § 15 EStG vor.

Ist nicht von einer Gewerblichkeit auszugehen, liegen EinkÅnfte aus Vermietung und Verpach-
tung vor. Hier ist dann im Rahmen des Werbungskostenabzugs abzugrenzen, inwieweit eine
EinkÅnfteerzielungsabsicht vorliegt, oder ob die Wohnung(-en) nicht nur zur Eigennutzung vor-
gehalten werden und nur gelegentlich vermietet werden.

Einzelheiten ergeben sich aus BMF, Schreiben v. 8. 10. 2004 - IV C 3-S 2253-91/04, BStBl 2004 I
S. 933. Bei einer ausschließlich an wechselnde Ferieng�ste vermieteten Wohnung ist grunds�tz-
lich von einer EinkÅnfteerzielungsabsicht auszugehen. Die anfallenden Aufwendungen kÇnnen
dann im vollen Umfang als Werbungskosten berÅcksichtigt werden. Unterschreitet die Zeit der
Vermietung durch den Steuerpflichtigen die ortsÅbliche Vermietungszeit erheblich (d. h. um
mindestens 25 %), ohne dass Vermietungshindernisse (wie z. B. Renovierung) vorlagen, ist aus-
nahmsweise anhand einer Prognose Åber einen Prognosezeitraum von 30 Jahren zu ÅberprÅfen,
ob der Steuerpflichtige eine EinkÅnfteerzielungsabsicht hat. In diesem Fall kÇnnen die angefalle-
nen Kosten steuerlich nicht berÅcksichtigt werden.

Typischerweise werden solche Wohnungen zeitweise vermietet und zeitweise selbstgenutzt.
Auch in diesem Fall ist Åber einen Prognosezeitraum von 30 Jahren die �berschusserzielungs-
absicht zu ÅberprÅfen. Leerstandszeiten sind in vollem Umfang der Vermietung zuzurechnen,
wenn die Selbstnutzung z. B. bei einer Vermietung durch Dritte zeitlich begrenzt ist. Kann der
Umfang der Selbstnutzung nicht begrenzt werden, sind die Leerstandszeiten und damit auch
die w�hrend dessen anfallenden Aufwendungen je zur H�lfte der Selbstnutzung und der Ver-
mietung zuzuordnen.

14. Vermietung und Verpachtung
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10.2.4. Bewertungsverfahren

Die neuen Bewertungsregeln fÅr Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer ergeben sich aus
den §§ 182 ff BewG. Die Bewertung der bebauten GrundstÅcke ist gem. § 182 BewG entweder
nach dem Vergleichswertverfahren (§ 182 Abs. 2 BewG i.V. mit § 183 BewG), dem Ertragswert-
verfahren (§ 182 Abs. 3 BewG i.V. mit § 184 - 188 BewG) oder dem Sachwertverfahren (§ 182
Abs. 4 BewG i.V. mit § 189 - 191 BewG) vorzunehmen.

Im Unterschied zu der sehr stark typisierenden Bedarfsbewertung werden die bebauten Grund-
stÅcke nun in verschiedene GrundstÅcksarten unterteilt. Nach § 181 Abs. 1 BewG sind dies:

3 Ein- u. Zweifamilienh�user,

3 MietwohngrundstÅcke,

3 Wohnungs- u. Teileigentum,

3 Gesch�ftsgrundstÅcke,

3 gemischt genutzte GrundstÅcke und

3 sonstige bebaute GrundstÅcke.

§ 181 Abs. 2 - Abs. 8 BewG enth�lt die Definitionen der GrundstÅcksarten, die Definition des
Wohnungsbegriffs erfolgt in § 181 Abs. 9 BewG.

TAB. 9: Definitionen der GrundstÅcksarten

GrundstÅcksart Definition

Ein- u. Zweifamilienh�user WohngrundstÅcke, die max. zwei Wohnungen enthalten und kein Wohnungs-
eigentum sind.
Mitbenutzung zu anderen als Wohnzwecken ist unsch�dlich, wenn die wohn-
liche Nutzung mindestens 50 % der Wohn- oder Nutzfl�che betr�gt und die
Eigenart als Ein- u. Zweifamilienhaus nicht wesentlich beeintr�chtigt wird.

MietwohngrundstÅcke GrundstÅcke, die zu mehr als 80 % der Wohn- oder Nutzfl�che Wohnzwecken
dienen, und nicht Ein- u. Zweifamilienh�user oder Wohnungseigentum sind.

Wohnungseigentum Sondereigentum an einer Wohnung in Verbindung mit dem Miteigentums-
anteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum (Eigentumswohnungen).

Teileigentum Sondereigentum an nicht zu Wohnzwecken dienenden R�umen eines Geb�u-
des in Verbindung mit dem Eigentum an dem gemeinschaftlichen Eigentum.

Gesch�ftsgrundstÅcke GrundstÅcke, die zu mehr als 80 % der Wohn- oder Nutzfl�che eigenen oder
fremden betrieblichen oder Çffentlichen Zwecken dienen und nicht Teileigen-
tum sind.

Gemischt genutzte Grund-
stÅcke

GrundstÅcke, die teils Wohnzwecken, teils betrieblichen oder Çffentlichen
Zwecken dienen und nicht Ein- und Zweifamilienh�user, MietwohngrundstÅ-
cke, Wohnungseigentum, Teileigentum oder Gesch�ftsgrundstÅcke sind.
Betriebliche bzw. Çffentliche Nutzung zwischen 20 und 80 % der Wohn- oder
Nutzfl�che.

Sonstige bebaute Grund-
stÅcke

Bebaute GrundstÅcke, die keiner anderen GrundstÅcksart zuzurechnen sind.

Die Abgrenzung der GrundstÅcksarten erfolgt nach dem Verh�ltnis der Wohn- u. Nutzfl�che.
Hierbei ist die Wohnfl�chenverordnung (WoFlV) zu beachten. Entscheidend ist die tats�chliche
Nutzung am Bewertungsstichtag. Bei der Bestimmung der GrundstÅcksart ist auf die gesamte

10. Bewertung
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Berechnung des Werts der Entnahme:

Pkw-Kosten X
Privatfahrten lt. Fahrtenbuch

= Kosten fÅr private Fahrten
Gesamt-Kilometer

Buchung

Entnahme an ErlÇse unentgeltliche Leistungen

USt

Das Fahrtenbuch muss eine hinreichende Gew�hr fÅr Vollst�ndigkeit und Richtigkeit bieten,
vgl. BFH v. 9. 11. 2005, VI R 27/05, BFH/NV 2006 S. 858, im Einzelnen bedeutet dies:

3 FÅhrung zeitnah und in geschlossener (Buch-)Form, die eine nachtr�gliche EinfÅgung oder Ver�nderung
ausschließt bzw. jedenfalls im Regelfall nachtr�gliche Ab�nderungen, Streichungen und Erg�nzungen
als solche kenntlich werden l�sst. Elektronische FahrtenbÅcher sind dann mÇglich, wenn beim Ausdru-
cken nachtr�gliche Ver�nderungen der aufgezeichneten Angaben technisch ausgeschlossen, zumindest
aber dokumentiert sind

3 ordentliche und damit im Wesentlichen eine Åbersichtliche �ußere Form

3 vollst�ndige Erfassung der Fahrten nicht nur im fortlaufendem Zusammenhang sondern auch zeitnah

3 jede einzelne berufliche Verwendung ist fÅr sich aufzuzeichnen

3 Folgende Angaben mÅssen (grunds�tzlich) mindestens enthalten sein:

– Datum und Kilometerstand zu Beginn und Ende jeder Fahrt

– Reiseziel

– Reisezweck

– aufgesuchte Gesch�ftspartner

– Umwege

3 eine berufliche Reise in Teilabschnitten kann zusammengefasst eingetragen werden mit Angabe eines
Gesamtkilometerstands, wenn die einzelnen Kunden/Gesch�ftspartner in zeitlicher Reihenfolge des Auf-
suchens aufgefÅhrt werden (BFH, Urteil v. 16. 3. 2006 – VI R 87/04, BStBl 2006 II S. 625).

3 FÅr Privatfahrten genÅgen die Kilometerangaben, fÅr Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb jeweils
ein kurzer Vermerk

3 Berufsspezifisch bedingte Erleichterungen sind mÇglich z. B. bei Taxifahrer im Pflichtfahrgebiet; Fahrleh-
rer, Handelsvertreter, Nummern statt Namen Åber Kundeverzeichnis etc.

Mit Hilfe des MS Excel-Tabellenkalkulationsprogramms erstellten Tabellenbl�tter sowie die die-
sen zu Grunde liegenden handschriftlichen Aufzeichnungen des Steuerpflichtigen reichen nicht
(BFH v. 16. 11. 2005. VI R 64/04, BStBl 2006 II S. 410).

Lose handschriftlich gefÅhrte Aufzeichnungen reichen auch dann nicht, wenn sie durch nach-
tr�gliche Aufzeichnungen abgeglichen werden kÇnnen. Denn bereits lose gefÅhrte Aufzeichnun-
gen reichen nicht (BFH, Beschluss v. 12. 07. 2011, VI B 12/11).

Kleine M�ngel fÅhren nicht zwangsl�ufig zur Verwerfung des Fahrtenbuches (und damit zur An-
wendung der 1%-Methode). Maßgeblich ist, ob trotz der M�ngel noch eine hinreichende Ge-
w�hr fÅr die Vollst�ndigkeit und Richtigkeit der Angaben gegeben und der Nachweis des zu ver-
steuernden Privatanteils an der Gesamtfahrleistung des Kfz mÇglich ist, vgl. BFH, Urteil v.
10. 4. 2008 – VI R 38/06, BStBl 2008 II S. 768. An die Dokumentation sind hohe Anforderungen
zu stellen. So hat das FG MÅnchen, Urteil v. 7. 8. 2008, 14 K 444/06 geurteilt, dass bei einem
Paketauslieferer die Angabe „verschiedene Kunden“ mit Ortsangaben nicht ausreicht. Eine
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